
    

 

 

  Endlich ist er da! Der lang ersehnte Sommer! Setzen Sie sich in ein 

schattiges Plätzchen und genießen Sie unsere erfrischende Bro-

schüre! Wenn Ihnen dann trotzdem plötzlich warm wird, dann hof-

fentlich  aufgrund der herzerwärmenden Tatsache, dass im KMU-

Förderungsgesetz endlich einmal auch an Kleinunternehmer ge-

dacht wurde, und ab 2007 für Einnahmen-Ausgaben-Rechner er-

freuliche  Änderungen eintreten.  Sollte die Hitzewallung aber daher 

rühren, weil Sie u.a. erfahren, dass  die schon sicher geglaubte Lehr-

lingsförderung von zusätzlichen Voraussetzungen abhängt  oder weil 

Sie Bedenken haben, dass eine eventuelle Einheitswerterhöhung 

geplante Grundstücks– oder Gebäudeschenkungen massiv verteu-

ern könnte, zögern Sie bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen finden, die bedrohlich schwar-

ze Gewitterwolken vertreiben und gleich einem lauen Sommerregen 

Voraussetzung für ein stetiges fruchtbares Wachstum sind. 

E D I T O R I A L  
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     N E U E   F O R M A L E R F O R D E R N I S S E    

Ab 1. Juli sind Unternehmer ver-

pflichtet, auf Rechnungen, deren 

Gesamtbetrag € 10.000 übersteigt, 

die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer (UID) des Empfängers an-

zugeben.  

Die Prüfung ob diese Bestimmung 

eingehalten wurde, ist vor allem für 

den Rechnungsempfänger wichtig, 

denn nur wenn sämtliche Formaler-

fordernisse lt. Umsatzsteuergesetz 

eingehalten wurden, steht ein Vor-

steuerabzug zu. Im Falle einer Be-

triebsprüfung besteht zwar die Mög-

lichkeit eine ordnungsgemäße Um-

satzsteuerrechnung nachzubringen, 

allerdings ist dies für vergangene 

Abrechnungsperioden oft schwierig 

oder gar unmöglich, wenn zB der Lie-

ferant nicht mehr existiert.  

Bitte kontrollieren Sie daher Ihre Ein-

gangsrechnungen in Zukunft auch in 

Hinsicht auf das Vorhandensein Ihrer 

eigenen UID, wenn der Rechnungs-

betrag  € 10.000 überschreitet. 

Achtung: Die Berichtigung durch den 

Rechnungsempfänger ist steuerlich 

ungültig! 
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T I P P :  G E B Ü H R E N  

        S P A R E N   

  

Mietverträge müssen nicht 

vergebührt werden wenn der 

Vertrag nicht unterschrieben 

wird. 

Um die Rechtssicherheit zu 

gewährleisten, kann man den 

mündlichen Vertragsabschluss 

auf Tonband oder Video fest-

halten. 

Ebenso könnte zB die Anwalts-

korrespondenz als Beweis 

dienen. 



Mit dem im Mai beschlossenen 
KMU (Klein– und Mittelunterneh-
men) Förderungsgesetz wurde eine 
für Einnahmen-Ausgaben-Rechner 
sehr interessante Eigenkapitalbe-
günstigung geschaffen: Ab dem Jahr 
2007 kann ein Gewinnanteil von 10 
% (maximal € 100.000) steuerfrei 
belassen werden, wenn dieser Betrag 
in begünstigtes Anlagevermögen 
investiert wird. Begünstigte Investiti-
onen sind abnutzbare körperliche 
Wirtschaftsgüter, die eine betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer von min-
destens 4 Jahren haben (nicht be-
günstigt sind PKW, Gebäude, ge-
brauchte WG). Außerdem hat der 
Gesetzgeber eine sehr attraktive 
Möglichkeit geschaffen, indem er 
Wertpapiere (Anleihen und Anlei-
henfonds) in den Kreis der begüns-
tigten Wirtschaftsgüter aufnahm. 
Nachdem man gegen Jahresende den 
vorläufigen Gewinn schon relativ gut 
vorausberechnen kann, kann damit 
ganz legal Einkommensteuer gespart 
werden, indem man noch rechtzeitig 
in die erforderlichen Wertpapiere 
investiert. Die Wertpapiere können 
nach 4 Jahren wieder verkauft wer-
den.  

Bei nicht buchführungspflichtigen 
Personengesellschaften steht der 

Freibetrag anteilig zu. Ausgeschlos-
sen ist er, wenn die Beteiligung im 
Betriebsvermögen gehalten wird. 

Leider ist das Finanzamt der Mei-
nung, dass Gesellschafter-
Geschäftsführer, Aufsichtsräte und 
ähnliche, diese Regelung nicht an-
wenden können, da sie über keinen 
eigenen Betrieb verfügen. 

Ebenfalls ab dem Jahr 2007 wird 
die Kleinunternehmergrenze auf  
€ 30.000 erhöht. Nach der Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes handelt es sich hierbei um 
eine Nettogrenze, weshalb sich für 
20%ige Umsätze die Steuerpflicht 
erst ab einem Umsatz in Höhe von  
€ 36.000 und für 10%ige Umsätze 
erst ab € 33.000 ergibt. Eine einma-
lige Überschreitung bis zu einer Hö-
he von 15% innerhalb von 5 Jahren 
wird toleriert, ohne dass dadurch die 
Umsatzsteuerpflicht ausgelöst wird. 
Beachten Sie bitte, dass Sie im Falle 
der Inanspruchnahme der Begünsti-
gungen für Kleinunternehmer in 
Ihren Rechnungen keine Umsatz-
steuer ausweisen dürfen, sonst 
schulden Sie diese kraft Rechnungs-
legung. Anzumerken ist auch, dass 
Kleinunternehmer vom Vorsteuer-
abzug ausgeschlossen sind. 
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Ferienjobs - schädlich für die Familienbeihilfe? 

Die Familienbeihilfe betref-
fend gilt Folgendes: Kinder 
unter 18 Jahren haben kei-
ne Einkommensbeschrän-
kung. Über 18-Jährige 
können ein Jahreseinkom-
men (Bruttobezug abzüg-
lich Sozialversicherungs-
beiträge, Sonderausgaben 
und Sonderzahlungen) von 
€ 8.725 haben, ohne dass 
die Familienbeihilfe gefähr-
det ist.  

Steuerpflichtig wird das 
Einkommen bei einer Be-
messungsgrundlage von  
€ 10.000. Sollte Ihr Kind 
unregelmäßig verdienen, 
und wurde Lohnsteuer 
abgezogen, kann diese 
(bei Unterschreiten der 
Steuergrenze) im Wege 
der Arbeitnehmerveranla-
gung zurückgefordert wer-
den. 

Grundsätzlich müssen 
Kinder die allgemeine 
Schulpflicht abgeschlos-
sen haben, um ein Dienst-
verhältnis eingehen zu 
können. Für jene, die der 
allgemeinen Schulpflicht 
nicht unterliegen oder von 
ihr befreit sind, gilt das Be-
schäftigungsverbot bis 
zum 1. Juli des Kalender-
jahres, in dem sie das 15. 
Lebensjahr vollenden.  

  Beispiel zur neuen Steuerbegünstigung: 

 

Gewinn                                40.000 

davon 10%                            4.000 

Investitionen                         6.000 

Möglicher Freibetrag           4.000 

Steuerpflichtiger Gewinn  36.000 

 

Zusätzlich zu den laufenden Abschreib-
ungen wird die Steuerbemessungsgrund-
lage vermindert. In diesem Beispiel 
kommt es zu einer Steuerersparnis von   
€ 1.744 (Grenzsteuersatz von 43,6% bei 

einem Einkommen von € 36.000) 
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In Zukunft wird es auch hinsichtlich 
des Verlustvortrages für den Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechner Verbes-
serungen geben. Ab 2007 können 
die Verluste der letzten 3 Jahre 
mit zukünftigen Gewinnen ausge-
glichen werden. Vorsicht ist jedoch 
geboten, wenn noch alte 
„Anlaufverluste“ (waren bisher un-
begrenzt vortragsfähig) vorhanden 
sind, da auch diese nach der neuen 
Gesetzeslage nur noch abzugsfähig 
sind, wenn sie aus den letzten drei 
Jahren stammen. 



  Ziel des Betrugsbekämpfungs-
gesetzes ist es, die steuer- und 
zollrechtliche Betrugsbekämp-
fung zu unterstützen. Dadurch 
soll die Steuergerechtigkeit er-
höht werden. Angesetzt wird vor 
allem im Bereich der elektroni-
schen Datenübermittlung, der 
Verpflichtung der Führung von 
Aufzeichnungen und durch die 
E ing l iede rung  de r  K IAB 
(Kontrolle illegaler Arbeitnehmer-
beschäftigung) in die Finanzäm-
ter (derzeit noch Zollämter). 

Konkret sollen im Bereich des 
Einkommensteuergesetzes 
Steuererklärungen von Perso-
nengesellschaften ab der Veran-
lagung 2006 elektronisch über-
mittelt werden. So soll einerseits 
der Verwaltungsaufwand verrin-
gert werden und anderseits um-
fangreiche Risikoanalysen mög-
lich sein.  

Normverbrauchsabgabegesetz 
Derzeit müssen die Zulassungs-
behörden keine Kopie der Be-
scheinigung über die NOVA auf-
bewahren, weshalb die Überprü-
fung der Entrichtung der NOVA 
erschwert war. In Zukunft müs-
sen die NOVA Bescheinigungen 
von Zulassungsbehörden aufbe-
wahrt werden. 

B u n d e s a b g a b e n o r d n u n g 
(BAO) 
Bei Betriebsprüfungen wertet die 
Finanz schon bisher EDV-mäßig 
auf Basis von  Druckdateien zur 
Verfügung gestellte Daten über 
ihr Prüfprogramm „ACL“ aus. Da-
mit können Buchhaltungsmängel 
nach kurzer Aufbereitungszeit 
der Daten festgestellt werden. 
Die Betriebsprüfung stellt sich 
dabei nur auf Basis des Bu-
chungsjournales selbständig ei-
ne Saldenliste oder einzelne 
Konten zusammen und ver-
gleicht diese mit der Buchhal-

tung. Stornos werden gesondert 
ausgeworfen und können analy-
siert werden. Umsätze zB in der 
Gastronomie können beispiels-
weise mit den Wetter-Daten der 
hohen Warte verglichen werden, 
usw. Bislang haben sich die Be-
triebsprüfer weitgehend auf die 
Buchhaltungsdaten beschränkt, 
obwohl auch schon die Grund-
aufzeichnungen EDV-mäßig zur 
Verfügung zu stellen waren.  

In Zukunft wird die Finanz im Be-
reich der Führung der Bücher 
und Aufzeichnungen wesentlich 
mehr Augenmerk auf die kor-
rekte und vor allem nachvoll-
ziehbare EDV-mäßige Erfas-
sung der einzelnen Geschäfts-
fälle legen. So wird beispielswei-
se § 131 Abs, 1 Z 2 BAO folgen-
dermaßen ergänzt: „Die gemäß 
den §§ 124 und 125 zu führen-
den Bücher und Aufzeichnungen 
sowie die ohne gesetzliche Ver-
pflichtung geführten Bücher sind 
so zu führen, dass sie einem 
sachverständigen Dritten inner-
halb angemessener Zeit einen 
Überblick über die Geschäftsvor-
fälle vermitteln können. Die ein-
zelnen Geschäftsvorfälle sollen 
sich in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung verfolgen lassen.“ Alle 
Informationen, die im Verarbei-
tungsprozess erfasst werden, 
sollen nicht unterdrückt oder in 
einer Weise verändert werden 
können, dass der ursprüngliche 
Inhalt und die erfolgte Änderung 
nicht mehr ersichtlich ist. Eine 
Protokollierung der Datenerfas-
sung und nachträglicher Ände-
rungen ist erforderlich. Summen-
bildungen sollen nachvollzieh-
bar sein, wobei die Verbuchung 
verdichteter Zahlen den Nach-
weis und die leichte Überprüfbar-
keit der in den verdichteten Zah-
len enthaltenen Einzelbeträge 
erfordert. Die Fortschreibung der 
Summen und detaillierte Erfas-

  Betrugsbekämpfungsgesetz 
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sung der Geschäftsvorfälle soll 
uneingeschränkt nachweisbar 
sein. 

Sofern Bücher geführt werden 
(Bilanzierer) müssen in Zukunft 
alle Bareingänge und Baraus-
gänge in den Büchern oder in 
den Büchern zugrunde liegenden 
Grundaufzeichnungen täglich 
einzeln festgehalten werden. In-
soweit kann das Finanzministeri-
um jedoch durch eine Verord-
nung Erleichterungen vorsehen. 

Die Änderungen treten mit 
1.1.2007 in Kraft. 

Sollten Sie nunmehr Fragen oder 
Zweifel haben, ob die Führung 
Ihrer Aufzeichnungen oder Bü-
cher den gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht, beraten wir Sie 
selbstverständlich gerne. 

Zollrechts-Durchführungs-
gesetz 
Das Institut der Bargeldkontrolle 
ist bereits in Geltung. Nunmehr 
ist durch die EU-Verordnung 
(EG) Nr. 1889/2005 für die Über-
wachung von Bargeld ab einem 
Betrag von € 10.000 eine Rege-
lung geschaffen worden, die ab 
dem 15. Juni 2007 anzuwenden 
ist. Barmittel, die in die Gemein-
schaft oder aus der Gemein-
schaft verbracht werden, sollen 
in Zukunft überwacht werden. 
Reisende haben diese münd-
lich oder schriftlich anzumel-
den. Bei Verstoß haben die Zoll-
behörden die Daten an die zu-
ständige Strafverfolgungsbehör-
de, an die Geldwäschemelde-
stelle und an das Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung weiter zu ge-
ben, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben er-
forderlich ist. 



  Wenn Sie nach aktueller 
Rechtslage ein Grundstück er-
ben oder geschenkt bekommen, 
wird die Erbschafts– und 
Schenkungssteuer vom dreifa-
chen Einheitswert bemessen. 
Der Einheitswert erreicht in der 
Regel nur einen Bruchteil vom 
tatsächlichen Verkehrswert. 
Übertragungen von Grundstü-
cken im Erb– oder Schen-
kungswege sind damit derzeit 
sehr günstig vor allem auch im 
Verhältnis zu anderem Vermö-
gen. Der Verfassungsgerichts-
hof prüft derzeit, ob die Basis 
des dreifachen Einheitswertes 
nicht zu einer sachlich nicht 
gerechtfertigten Unterbewer-
tung führt.  
Es wird erwartet, dass der 
VfGH die Bestimmung über 
die Bemessungsgrundlage des 
dreifachen Einheitswertes auf-
hebt.  
Dann wäre als Bemessungs-
grundlage  der Verkehrswert 
heranzuziehen, wenn nicht der 

Gesetzgeber eine Neuregelung 
bestimmt.  
Denkbar wäre in Anlehnung an 
Deutschland die Einführung ei-
nes maßgeblichen Freibetrages in 
Höhe von rd. € 500.000.  
Aber auch die gänzliche Ab-
schaffung der Erbschafts– und 
Schenkungssteuer, was immer 
wieder ein Diskussionspunkt 
war, wäre möglich. 
Es sollte daher eventuell überlegt 
werden, geplante Liegenschafts-
übertragungen vorzuverlagern 
um sich die niedrige Bemes-
sungsgrundlage zu sichern. 
Allerdings könnte man auch da-
mit spekulieren, dass gerade in 
Wahlkampfzeiten die aufkom-
mensmäßig unbeachtliche Erb-
schafts– und Schenkungssteuer 
endgültig abgeschafft wird, was 
zusätzlich den Vorteil hätte, dass 
ein standortpolitisches Signal in 
Richtung Hochsteuerländer der 
EU gesetzt würde. 

Auslaufen der Lehrlingsförderung 

(Blum-Bonus) 

Die im Herbst letzten Jahres einge-

führte Lehrlingsförderung, bei der 

zusätzlich eingestellte Lehrlinge im 

ersten Lehrjahr mit monatlich €  400, 

im zweiten Lehrjahr mit monatlich € 

200 und im dritten Lehrjahr mit mo-

natlich € 100 gefördert werden läuft 

per 31.8.2006 aus. (Auf politischer 

Ebene gibt es  Überlegungen ob die-

ser Termin nicht doch noch verlän-

gert werden sollte) 

Zusätzlich gilt für alle Lehrverhältnis-

se, die zwischen 30.6. und 

31.8.2006 eingegangen werden, der 

31.12.2006 als weiterer Stichtags-

termin. 

Es muss also nicht nur geprüft wer-

den, ob gegenüber dem 31.12.2004 

ein zusätzlicher Lehrplatz geschaffen 

wurde, sondern auch ob zum 

31.12.2006 diese Zusätzlichkeit 

noch gegeben ist. Damit sollen lt. 

AMS vorgezogene Einstellungen von 

Lehrlingen, die als Ersatz für ausge-

lernte Lehrlinge dienen, verhindert 

werden. Da diese Voraussetzung frü-

hestens mit Beginn des Jahres 2007 

überprüft werden kann, kommen die 

Förderungen der ab Juli d.J. einge-

stellten Lehrlinge auch erst dann zur 

Auszahlung.  

 

Die Lehrlingsprämie, die vom Finanz-

amt in Höhe von € 1.000 pro Jahr 

und Lehrling ausbezahlt wird, be-

steht aber unabhängig von obigen 

Änderungen weiter! 

 E R B E N   O D E R   S C H E N K E N   V O N   
L I E G E N S C H A F T E N   I N   Z U K U N F T   T E U R E R  ?  

 K O N K U R R E N Z K L A U S E L  I N  
D I E N S T V E R T R Ä G E N  N U R  N O C H  
E I N G E S C H R Ä N K T  M Ö G L I C H  

Seit März dieses Jahres muss aber 
noch eine Bedingung erfüllt sein: 
Das für das letzte Monat des 
Dienstverhältnisses gebührende 
Entgelt muss das 17–fache der 
täglichen ASVG Höchstbeitrags-
grundlage übersteigen, was für 
heuer bedeutet, dass eine Konkur-
renzklausel für neu abgeschlosse-
ne Dienstverträge unwirksam ist, 
wenn der Arbeitnehmer zuletzt 
nicht mehr als € 2.125 (brutto) 
verdient.  
Außerdem ist die Klausel unwirk-
sam, wenn der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis auflöst oder einen 
begründeten Anlass zum vorzeiti-
gen Austritt gibt. Alte, vor dem 17. 
März 2006, abgeschlossene Ver-
einbarungen behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit, sofern sie nach der 
damaligen Rechtssprechung zuläs-
sig waren. 

 Um den Dienstnehmer für die Zeit 
nach der Beendigung des Dienstver-
hältnisses in seiner Erwerbstätigkeit 
bei Konkurrenzunternehmen zu be-
schränken, mussten im Dienstvertrag 
schon bisher  folgende Punkte verein-
bart werden:  
 
• Der Dienstnehmer darf im Zeit-

punkt des  Abschlusses des 
Vertrages nicht minderjährig 
sein 

• Die Beschränkung darf sich nur 
auf die Tätigkeit des Dienstneh-
mers im Geschäftszweig des 
Dienstgebers beziehen und den 
Zeitraum eines Jahres nicht 
übersteigen 

• Die Beschränkung darf keine 
unbillige Erschwerung des Fort-
kommens des Arbeitnehmers 
enthalten 
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  Durch das mit 1.1.2007 in 
K r a f t  t r e t e n d e  U G B 
(Unternehmensgesetzbuch) 
hat sich im Bereich des Steu-
errechts u.a. einiger legisti-
scher Anpassungsbedarf er-
geben. So werden beispiels-
weise „protokollierte Gewer-
betreibende“ zu „rechnungs-
legungspflichtigen Gewerbe-
treibenden“ oder „Handels-
gesellschaften“ zu „Gesell-
schaften“ oder „Handels-
gewerbe“ zu „Unternehmen“. 
Weiters sind durch das          
StruktAnpG in Verbindung mit 
dem UGB Gewerbetreibende 
in Zukunft bei zweimaligem 
Überschreiten der nunmehr im 
neuen UGB festgelegten Um-
satzgrenze in Höhe von         
€ 400.000 ab dem zweitfol-
genden Jahr rechnungsle-

gungspflichtig (das heißt es ist 
gem. § 5 EStG zu bilanzie-
ren). Wird die Umsatzgrenze 
um mehr als 50% überschrit-
ten (€ 600.000) so tritt die 
Buchführungspflicht bereits im 
nächstfolgenden Geschäfts-
jahr ein. Eine Eintragung ins 
Firmenbuch ist nicht erforder-
lich. Zu den Umsätzen gehö-
ren nur typische Erlöse. Nicht 
davon erfasst sind: Bestands-
veränderungen, aktivierte Ei-
genleistungen und sonstige 
betriebliche Erträge. Für Un-
ternehmer, die vor dem 
1.1.2007 nicht rechnungsle-
gungspflichtig waren, kann 
aufgrund einer Übergangsre-
gelung die Rechnungsle-
gungspflicht frühestens mit 
2010 einsetzen. Selbstver-
ständlich können weiterhin 

 S T R U K T U R A N P A S S U N G S G E S E T Z  2 0 0 6  
        Ä N D E R U N G E N  D U R C H  D A S  U G B  

K O S T E N E R S A T Z  F Ü R  Ö F F E N T L I C H E  
V E R K E H R S M I T T E L  

lich angefallenen Kosten, das heißt, 
das bei eventuellen Prüfungen die  
Belege vorgelegt werden müssen. 
Lohnsteuermäßig sind diese Kosten-
ersätze allerdings in die Bemessungs-
grundlage einzubeziehen. 

 Ersetzt eine Firma den Arbeitneh-
mern die Kosten eines Massenbe-
förderungsmittels für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte, 
so ist dieser Ersatz nicht sozialversi-
cherungspflichtig.  Allerdings gilt 
dies nur für den Ersatz der tatsäch-
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Aktuelle Zinssätze  
ab 27. April 2006: 
 

Basiszinssatz              1,97 % 

Stundungszinsen        6,47 % 

Aussetzungszinsen     3,97 % 

Anspruchszinsen         3,97 % 

 

freiwillig Bücher geführt wer-
den. 
Ferner werden kleine GmbH & 
Co KEGs mit Einkünften aus 
Gewerbebetrieb, die bisher 
ihren Gewinn mittels Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung er-
mittelten, in Zukunft rech-
nungslegungspflichtig und da-
mit § 5 Ermittler. 
Beachten Sie bitte, dass es im 
Falle des Eintrittes in die Ge-
winnermittlung nach dem UGB 
bzw. nach § 5 Einkommens-
teuergesetz zur steuerneutra-
len Aufwertung/Abwertung von 
Grund und Boden auf den hö-
heren/niedrigeren Teilwert 
kommt. Erfreulicherweise  un-
terbleibt hierbei die Beachtung 
der zehnjährigen Spekulati-
onsfrist. 


